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ist nach einer Petersburger Meldung jetzt geschehen.
Das Infanterie-Regiment Kowel ist in eine
Reserve-Infanterie-Brigade umgewandelt worden, welche die Nummer

49 erhalten hat und aus 4 Reserve-Infanterie-Regimentern

zu je 2 Bataillonen besteht. Aus dem Stamm-

Regiment sind neu gebildet worden die
Reserve-Infanterie-Regimenter 193 Kowel, 194 Mstislaw, 195 Dubus
und 196 Ssaslawa. Der Zar hat den neuen Regimentern
Fahnen verliehen, wobei das Regiment 193 die Fahnen
des alten Stamm-Regiments Kowel erhielt. Bisher war
die 50. Reserve-Brigade bestimmt gewesen, bei der
Mobilmachung auch die 49. mit aufzustellen, und sie hatte
deshalb sehr hohe Stände in ihren Truppenteilen. Das

Leibgarde-Reserve-Regiment, das mit den Regimentern
198 bis 200 die 50. Brigade bildete, ist neuerdings als

Garde-Snhützen-Regiment in den Veiband
der Garde-Schützen-Brigade getreteu, die bisher 4

Bataillone stark war und jedenfalls auf die Höhe der

übrigen Schützen-Brigaden gebracht werden soll, die

4 Regimenter zu je 2 Bataillonen und eine Abteilung
Artillerie zu 3 Batterien umfassen. Die Mannschaften

für die neuen Truppenteile sind durch die Erhöhung
des Rekrutenkontingents verfügbar, das 1902 um 10,000
Mann auf 318,645 gesteigert wurde.

England. Es dürfte interessiren. dass die Bestimmungen

des neuen englischen Reglements
für die Infanterie über die Verwendung
von Maschinengewehren den Ansichten, welche

im kürzlich erlassenen deutschen Reglement für die

Maschinengewehre herrschen, völlig entgegengesetzt sind.

Während die Deutschen z. B. die Maschinengewehrabteilung

zu sechs Gewehren grundsätzlich der obersten

Führung unterstellen, bildet in England der Masehinen-

gewehrzug einen nntrennbaren Bestandteil des Bataillons,
dem er in der Brigade zugewiesen ist. Ferner verwirft
das deutsche Reglement bei der Möglichkeit von

Störungen im Mechanismus grundsätzlich die Verwendung
einzelner Gewehre, dagegen werden in England die

Gewehre, nm sie besser decken zu können, für gewöhnlich

einzeln eingesetzt. Für ihre Ausnützung im
Angriff sind im englischen Reglement folgende Gesichtspunkte

gegeben : 1. Das Maschinengewehr soll vor allem
auf den weiten Entfernungen zur Anwendung kommen,
im offenen Gelände wird es nur selten möglich sein,

eine Stellung in vorderer Linie zu erreichen, wo das

Gewehr ausserdem ein zu deutliches Ziel bieten würde.
Bedecktes Gelände ist auszunützen, um die Gewehre an
den Feind zn bringen. Zweckmässig wird durch
Maschinengewehrfeuer auf weite Entfernungen das

Vorgehen der Infanterie unterstützt. 2. Abgabe von Massenfeuer

gegen irgend einen Punkt der feindlichen
Stellung. 3. Abwehr von Gegenangriffen oder Attacken der

Kavallerie. 4. Ausnützung von flankierenden Stellungen.
5. Unterstützung der Infanterie, im hinhaltenden
Gefecht (also Ersatz von Mannschaften durch Munition).
Es verdient aber, auf die geringe Wirkung von
Maschinengewehren gegen niedrige Ziele aufmerksam
gemacht zu werden. 6. Festhalten genommener Stellungen-
In der Verteidigung wird die Eigenart des Maschinengewehres

vor allem auf den nahen Entfernungen zur
Geltung kommen. Um diese zu ermöglichen, sind die

Gewehre besonders gegen die Wirkung des feindlichen
Artilleriefeuers zu schützen, auch wird es vorteilhaft
sein, mehrere Stellen für ihre Verwendung vorzubereiten.
Ihre Hauptaufgaben werden sein: 1. Bestreichen von
Hindernissen und Beherrschen von Geländeteilen, welche

für den Angriff besonders günstig sind. Flankierung
ausspringender Winkel. 2. Verstärkung schwacher

Stellen. 3. Feuer gegen vorgehende Verstärkungen des

Feindes. (Internationale Revue.)

Vereinigte Staaten von Amerika. In der letzten Zeit
sind einige Fälle der Beförderung von
Offizieren zur Erledigung gelangt, welche hier, weil
charakteristisch für die Heeres-Verhältnisse in den

Vereinigten Staaten, kurz Erwähnung finden sollen. Der
Präsident hat nach der Verfassung das Recht, die
Offiziere zu ernennen bezw. zu befördern und kann im
letzteren Fall im besonderen bei der Ernennung zum
General alle unteren Dienstgrade bis einschl. Hauptmann

berücksichtigen, in jedem Fall hat aber der Senat

zu dem betreffenden Erlass seine Zustimmung zu geben.
Schon vor mehreren Monaten hatte Präsident Roosevelt
den Hauptmann Crozier vom Zeugkorps zum Brigade-
General und Chef des Zeug-Departements ernannt. Der
Betreffende ist Besitzer einiger nicht unwichtiger
Patente, nnd auf diesen Umstand gründete im Senat der
Vertreter einer konkurrierenden Drahtrohr - Geschützfabrik

seine Forderung, diese Ernennung nicht zu

bestätigen. Er behauptete, dass Crozier mit einer anderen
Geschützfabrik in enger Beziehung stehe und dass er
vor mehreren Jahren als Mitglied des Artillerie - Prü-
fungs - Ausschusses bei Versuchen mit Drahtrohr -
Geschützen seiue, des Senatsmitgliedes, Fabrik in unfairer
Weise zu Gunsten des von ihm selbst erfundenen Drahtrohr

- Geschützes in den Schatten gestellt habe. Der
Senat bestätigte die Ernennung. Der zweite Fall
betrifft den Oberst Funston, welcher auf den Philippinen
den Insurgenten-Führer Aguinaldo gefangen genommen
hatte und für diese That zum Brigade-General befördert

worden war. Diese Ernennung lag vor kurzem
dem Senat zur Bestätigung vor, und gieng bei diesem

eine seitens einer grossen Zahl Offiziere unter dem

Obersten-Rang unterzeichnete Petition ein, mit der Bitte,
die Bestätigung zu versagen. Der Oberst Funston sei

als Deserteur des Heeres auf Cuba zu betrachten. Die

Gefangennahme Aguinaldos sei, wenn sie auch glückte,
ein wahnwitziges, auf Verrat gegründetes Unternehmen,
das eines ehrlichen Soldaten und Gentleman unwürdig
sei und werde diese ausserordentliche Beförderung das

Heer demoralisieren. Auch diese Ernennung bestätigte
der Senat. Der dritte Fall endlich liegt wesentlich
anders als die beiden erwähnten, jedoch zeigt er den Unterschied

der bei uns und jenseits des Atlantic herrschenden

Anschauungen. In nächster Zeit soll der Posten

eines Kommandeurs des Marinekorps frei werden, und
sofort bewirbt sich ein Major Waller öffentlich um diese

Stellung. Würde es sich um eine Stellung mit gleicher
Charge handeln, so könnte man in dieser Bewerbung
nichts besonders Auffälliges finden. Der Kommandeur
des Marinekorps ist aber Generalmajor und Major Waller
hat noch fünf Obersten, sechs Oberstleutnants und zwei

Majore in der Anciennitätsliste vor sich, sodass er nach
der Tour voraussichtlieh erst 1903 zum Oberstleutnant
befördert werden würde. (Die Armee.)
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